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    Straßenreinigung; hier: Winterdienst

Die Reinigung und die Winterwartung der Gehwege muss von den Anliegern selbst durchgeführt werden.

Nachts entstandene Glätte durch Schnee und Eis ist bis 7.00 Uhr zu beseitigen.

Tagsüber entstandene Glätte ist unverzüglich, spätestens aber bis 20.00 Uhr zu beseitigen.

Dort, wo keine Straßenreinigungsgebühren erhoben werden, muss der Anlieger auch die Straßen reinigen und an gefährlichen Stellen die Winterwartung durchführen.

Die entsprechenden Bestimmungen der gemeindlichen Straßenreinigungssatzung  werden nachstehend zu Ihrer Information nochmals bekannt gegeben:
§ 4

Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht
 (1) Die Gehwege sind. sofern möglich,  in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auftau​enden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von ab​stumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -abgän​gen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.
(2) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so  gilt § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 dieser Satzung  entsprechend. Wenn die Straße keinen Gehweg hat (z.B. verkehrsberuhigter Bereich) ist ein für den Fußgängerverkehr erforderlicher Streifen von 1 bis 1,50 m abzustreuen bzw. von gefallenem Schnee zu räumen. § 4 Abs. 1 gilt entsprechend.
(3) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüg​lich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf die Straße geschafft werden.

Siehe auch unter:   Ortsrecht - Straßenreinigungssatzung
Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Langerwehe, den 15.12.2008
Der Bürgermeister

· Ordnungsamt –

In Vertretung:

        gez. Peter Heinen

Gemeindeverwaltungsdirektor




Besuchszeiten:
Montag - Freitag
 8.00 - 12.00 Uhr


Bankverbindung:
SK Düren, Kto.-Nr.  1 300 110

Dienstag

14.00 - 16.00 Uhr




(BLZ 395 501 10)

Donnerstag

14.00 - 17.45 Uhr




Postgiroamt Köln Nr. 107 98-50

- oder nach Vereinbarung -






(BLZ 370 100 50)


